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Dachauer Stadtrecht        Große  
 Kreisstadt  

           Dachau 
 
 

Satzung 
 

über die Herstellung und Bereithaltung von Kfz-Stellplätzen und  
Fahrradabstellplätzen sowie deren Ablösung 

 
(Mobilitätssatzung) 

 
vom 04.08.2025 
 
Stadtratsbeschluss: 29.07.2025 
Bekanntmachung: 05.08.2025 (Amtsblatt Nr. 42) 
 
Die Große Kreisstadt Dachau erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573), und des Art. 
81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der bis einschließlich 30. September 
2025 geltenden Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 
2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2025 (GVBl. S. 215) geändert wor-
den ist, folgende 
 
 
 

S a t z u n g: 

 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne 
des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Stadtgebiet der großen Kreisstadt Dachau. Regelungen in Bebau-
ungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen haben Vorrang, soweit sie von den Re-
gelungen dieser Satzung abweichen. 
 
 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung und Bereithaltung von  

Kfz-Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen 
 

 
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 47 Abs. 1 und 2 BayBO Kfz-Stellplätze 

herzustellen sind und dass nach Art.78 Abs. 2 Satz 3 BayBO Kfz-Stellplätze und Fahr-
radabstellplätze zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme hergestellt und benutzbar sein 
müssen. 

 
(2) Bei der Errichtung von Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrrädern 

zu erwarten ist, sind Fahrradabstellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nut-
zungsänderung von Anlagen sind Fahrradabstellplätze herzustellen, wenn dadurch zu-
sätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Fahrrädern zu erwarten ist. 
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(3) Die Fahrradabstellplätze sind auf dem Baugrundstück selbst herzustellen. Diese Ver-
pflichtung kann auch auf einem geeigneten Grundstück in dessen Nähe erfüllt werden, 
wenn die Erfüllung dieser Verpflichtung auf Dauer gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
rechtlich gesichert ist. 

 
 

§ 3 
Anzahl der Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze 

 
(1) Die Anzahl der Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze ist gemäß Anlage 1 (Richtzah-

len für den Stellplatzbedarf), die Bestandteil dieser Satzung ist, entsprechend der je-
weiligen Nutzung zu ermitteln. Sind Nutzungen in den Richtzahlen nicht ausdrücklich 
erfasst, ist die Anzahl nach den Richtzahlen vergleichbarer Nutzungen zu ermitteln. 

 
(2) Ergibt die Berechnung der Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze nach Absatz 1 

Bruchzahlen, wird bei einem Wert unter 0,5 abgerundet und bei einem Wert von 0,5 
und mehr aufgerundet. 

 
(3) Bei Vorhaben mit unterschiedlichen Nutzungsbereichen sind die Kfz-Stellplätze und 

Fahrradabstellplätze anhand der jeweiligen Stellplatzrichtzahlen bezogen auf die ver-
schiedenen Nutzungsbereiche getrennt zu ermitteln, gemäß Absatz 2 zu runden und 
die jeweiligen ganzen Zahlen zu addieren. 

 
(4) Erfolgen unterschiedliche Nutzungen zu verschiedenen Tageszeiten, so ist eine zeit-

lich gestaffelte Mehrfachnutzung der Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze zulässig. 
Dies gilt nicht für Wohnnutzungen. Es muss gesichert sein, dass Mehrfachnutzungen 
der Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze sich zeitlich nicht überschneiden. 

 
(5) Wenn das Ergebnis der nach den vorstehenden Absätzen berechneten Anzahl der Kfz-

Stellplätze und Fahrradabstellplätze nach der besonderen Situation des Einzelfalls und 
aufgrund objektiv belegbarer Umstände im offensichtlichen Missverhältnis zum tat-
sächlichen Bedarf steht, ist die Anzahl der Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze so-
weit zu erhöhen, dass der erwartbare Zu- und Abfahrtsverkehr aufgenommen werden 
kann. 

 
 

§ 4 
Minderung der Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze 

 
(1) Die Minderung von Fahrradabstellplätzen ist ausgeschlossen. 
 
(2) Bei Vorhaben im Bereich eines Denkmalensembles oder der Änderung eines Bau- o-

der Bodendenkmals, kann die Anzahl der Kfz-Stellplätze gemindert werden, wenn die 
Herstellung der Kfz-Stellplätze mit den Belangen des Denkmalschutzes unvereinbar ist 
und gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des 
bisherigen Zustands sprechen. Abweichungen nach Art. 63 Abs. 3 BayBO bleiben hier-
von unberührt. 

 
(3) Wenn im Geltungsbereich einer städtebaulichen Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 

1 Nr. 1 BauGB keine gesonderten Regelungen zur Anzahl von Kfz-Stellplätze getroffen 
werden, ist Absatz 2 entsprechend anzuwenden. 
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§ 5 
Anordnung von Kfz-Stellplätzen und Begrünung 

 
(1) Kfz-Stellplätze müssen ohne Überquerung anderer Stellplätze ungehindert anfahrbar 

sein, außer solche, die für dieselbe Wohneinheit erforderlich sind. Stauräume und Zu-
fahrten werden insoweit nicht als Kfz-Stellplatz angerechnet. 

 
(2) Bei mehr als zwei Kfz-Stellplätzen sind diese nur über eine gemeinsame Zu- und Ab-

fahrt mit einer Höchstbreite von 3,50 m, bei Wohngebäuden mit zwei Wohneinheiten 
mit einer Höchstbreite von 6,00 m, an die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen, 
soweit nicht getrennte Zu- und Abfahrten zwingend erforderlich sind. 

 
(3) Kfz-Stellplätze für Besucher und für Kunden müssen in geeigneter Weise kenntlich ge-

macht und frei zugänglich sein. Der Nachweis von Kfz-Stellplätzen für Besucher und 
für Kunden auf Hebebühnen, Schiebepaletten oder Ähnlichem ist unzulässig. 

 
(4) Ab mehr als zehn Kfz-Stellplätzen auf dem Grundstück sind diese zusammenhängend 

in einer Sammelgarage oder Sammelstellplatzanlage unterzubringen. 
 
(5) Durch die Stellplätze und ihre Nutzung dürfen keine hohen thermischen und hydrolo-

gischen Lasten und erhebliche unterdurchschnittliche ökologische sowie wohnklimati-
sche Werte entstehen. Diese Lasten können insbesondere durch Eingrünung mit Ge-
hölzen, Baumpflanzungen sowie durch eine wasserdurchlässige Bauweise vermieden 
werden. Unterirdische, nicht überbaute Garagen sollten hierzu beispielsweise eine Ve-
getationsschicht von mindestens 0,80 m aufweisen. 

 
 

§ 6 
Größe und Beschaffenheit der Kfz-Stellplätze 

 
(1) Kfz-Stellplätze in Schräg- und Senkrechtaufstellung müssen mindestens 2,70 m breit 

und 5,20 m lang, abweichend davon auf kraftbetriebenen Hebebühnen mindestens 
2,50 m breit und Kfz-Stellplätze in Garagen mindestens 5,00 m lang sein. 

 
(2) Kfz-Stellplätze in Längsaufstellung müssen mindestens 2,50 m breit und 6,50 m lang 

sein. 
 
(3) Behindertengerechte Kfz-Stellplätze müssen mindestens 3,65 m breit sein. Ab zehn 

Kfz-Stellplätzen ist davon mindestens ein Kfz-Stellplatz behindertengerecht herzustel-
len. Für je weitere 15 Kfz-Stellplätze ist davon zusätzlich ein weiterer Kfz-Stellplatz 
behindertengerecht herzustellen. 

 
(4) Kfz-Stellplätze, die einer Wohnnutzung zugeordnet sind, sind mit der Leitungsinfra-

struktur für die Elektromobilität auszurüsten. Von jeweils drei Kfz-Stellplätzen ist einer 
mit einem Ladepunkt auszustatten. 

 
 

§ 7 
Größe und Beschaffenheit der Fahrradabstellplätze  

 
(1) Die Fahrradabstellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig, 

über geeignete Aufzüge oder Rampen leicht und verkehrssicher erreichbar sowie gut 
zugänglich sein. Die Längsneigung der Rampen darf maximal 15 % betragen. 

 
(2) Bei mehr als sechs Fahrradabstellplätzen, die Wohnnutzungen zugeordnet sind, sind 

umschlossene, abschließbare Räume zum Einstellen der Fahrräder in ausreichender 
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Größe herzustellen und bereitzuhalten. Bei mehr als zehn Fahrradabstellplätzen sind 
diese mit Fahrradständern auszurüsten, die ein einfaches und diebstahlsicheres An-
schließen des Fahrradrahmens ermöglichen. 

 
(3) Ein Fahrradabstellplatz muss bei ebenerdiger Aufstellung mindestens 2,00 m lang und 

1,00 m breit sein. Bei höhenversetzter Aufstellung genügt eine Breite von 0,80 m. Ein 
Fahrradabstellplatz für Lastenräder muss als solcher leicht erkennbar, ebenerdig und 
mindestens 3,00 m lang sein. 

 
(4) Jeder Fahrradabstellplatz muss von einer ausreichenden Bewegungsfläche mit einer 

Tiefe von mindestens 1,80 m direkt zugänglich sein, auch wenn die benachbarten 
Fahrradabstellplätze belegt sind. Die Tiefe der Bewegungsfläche für Lastenräder muss 
mindestens 2,80 m betragen. Bei Verwendung von sog. Anlehnbügeln können pro Bü-
gel zwei Fahrradabstellplätze nachgewiesen werden. Hierfür ist ein Abstand von 1,30 
m zwischen den Bügeln erforderlich. 

 
 

 
 

Schematische Darstellung eines Fahrradabstellplatzes bei ebenerdiger Aufstellung 
 
 

§ 8 
Ablösung von der Pflicht zur Herstellung von  

Kfz-Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen 
 
(1) Wenn die Herstellung der Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze aus tatsächlichen 

oder rechtlichen Gründen auf dem Baugrundstück selbst oder auf einem geeigneten 
Grundstück in dessen Nähe unmöglich ist, kann die in § 2 dieser Satzung begründete 
Verpflichtung, Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze herzustellen, durch Ablösung 
gegenüber der Stadt Dachau erfüllt werden. 

 
(2) Von der Möglichkeit der Ablösung nach Absatz 1 sind Nutzungen ausgenommen, die 

für ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrts-
verkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in dessen Nähe abzuwickeln. 

 
(3) Der Ablösevertrag ist vor Erteilung der Baugenehmigung abzuschließen. Der Ablöse-

betrag wird mit der Erteilung der Baugenehmigung zur Zahlung fällig. 
 
(4) Der Ablösebetrag beträgt pro Kfz-Stellplatz 20 000 €, pro Fahrradabstellplatz für Las-

tenräder 5 000 € und pro Fahrradabstellplatz 2 000 €. 
 
(5) Die Ablösebeträge sind bezogen auf den Baupreisindex des Statistischen Bundes-

amts, Fachserie 17, Reihe 4, Quartal I/2025 für den Neubau von Wohngebäuden 
(132,6 für Basisjahr 2021 = 100) und werden alle zwei Jahre nach Inkrafttreten der 
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Satzung, erstmals zum 01. August 2027 entsprechend der Entwicklung des Baupreis-
index für den Neubau von Wohngebäuden angepasst. Sie sind für die Herstellung zu-
sätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die Modernisierung beste-
hender Parkeinrichtungen einschließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen, für 
den Bau und die Einrichtung von innerörtlichen Radverkehrsanlagen, für die Schaffung 
von öffentlichen Fahrradabstellplätzen und gemeindlichen Mietfahrradanlagen ein-
schließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen oder für sonstige Maßnahmen zur 
Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen 
des öffentlichen Personennahverkehrs, zu verwenden. 

 
 

§ 9 
Abweichungen 

 
Von den Vorschriften dieser Satzung können gemäß Art. 63 BayBO Abweichungen erteilt wer-
den. 
 
 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Regelungen dieser Satzung zuwiderhandelt, kann gemäß 
Art. 79 Abs. 1 Satz 1 BayBO mit Geldbuße bis zu 500 000 € belegt werden. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 15. August 2025 in Kraft. Mit gleichem Datum tritt die Mobilitätssatzung 
vom 01. Juli 2024 außer Kraft. 
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A n l a g e  1  

Zur Satzung der Großen Kreisstadt Dachau über die Herstellung und Bereithaltung 
von Kfz-Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen sowie deren Ablösung 

 
 

Richtzahlen für den Stellplatzbedarf 
 
 
Der Stellplatzbedarf ist entsprechend dem nachfolgenden Stellplatzschlüssel zu berechnen: 
 
Nr. Verkehrsquelle Zahl der Kfz-Stellplätze Zahl der Fahrradabstellplätze 

1. Wohngebäude   

1.1.1 Gebäude mit Wohnungen 1 Stellplatz für Bewohner je 
Wohneinheit mit weniger als 120 
m² Wohnfläche*; 2 Stellplätze für 
Bewohner je Wohneinheit mit 
120 m² und mehr Wohnfläche*; 
ab 10 Wohneinheiten hiervon 10 
% für Besucher 

2 Abstellplätze je Wohneinheit 
mit weniger als 120 m² Wohnflä-
che*; 3 Abstellplätze je Wohnein-
heit mit 120 m² und mehr Wohn-
fläche*; zzgl. 0,1 Abstellplätze 
für Lastenräder je Wohneinheit 

1.1.2 Mietwohnungen, für die eine Bin-
dung nach dem Bayerischen 
Wohnraumförderungsgesetz be-
steht 

0,5 Stellplätze für Bewohner je 
Wohneinheit, hiervon 10 % für 
Besucher 

2 Abstellplätze je Wohneinheit; 
zzgl. 0,1 Abstellplätze für Las-
tenräder je Wohneinheit 

1.1.3 Betreutes Wohnen, Gebäude mit 
Altenwohnungen  

0,5 Stellplätze für Bewohner je 
Wohneinheit, hiervon 10 % für 
Besucher, jedoch mindestens 1 
Stellplatz für Besucher 

1 Abstellplatz je Wohneinheit 

1.1.4 Wochenend- und Ferienhäuser, 
Ferienwohnungen 

1 Stellplatz für Besucher je 
Wohneinheit 

4 Abstellplätze je Wohneinheit 

1.2 Kinder-, Schüler- und Jugend-
wohnheime 

1 Stellplatz für Besucher je 20 
Betten, hiervon 25 % für Be-
schäftigte; jedoch mindestens 2 
Stellplätze 

2 Abstellplätze je 20 Betten; je-
doch mindestens 5 Abstellplätze 

1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz für Bewohner je 5 
Betten, hiervon 10 % für Besu-
cher 

4 Abstellplätze je 5 Betten 

1.4 Schwestern-/ Pflegerwohnheime, 
Arbeitnehmerwohnheime u.Ä. 

1 Stellplatz für Bewohner je 4 
Betten, hiervon 10 % für Besu-
cher 

2 Abstellplätze je 4 Betten 

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, 
Langzeit- und Kurzzeitpflege-
heime, Tagespflegeeinrichtun-
gen u.Ä. 

1 Stellplatz für Bewohner je 15 
Betten bzw. Pflegeplätze, hier-
von 50 % für Besucher; jedoch 
mindestens 2 Stellplätze 

1 Abstellplatz je 15 Betten bzw. 
Pflegeplätze; jedoch mindestens 
2 Abstellplätze 

1.6 Obdachlosenheime, Gemein-
schaftsunterkünfte für Leistungs-
berechtigte nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz 

1 Stellplatz für Bewohner je 30 
Betten, hiervon 10 % für Besu-
cher; jedoch mindestens 2 Stell-
plätze 

10 Abstellplätze je 30 Betten; je-
doch mindestens 10 Abstell-
plätze 

    

2. Gebäude mit Büro-, Verwal-
tungs- und Praxisräumen 
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2.1 Büro- und Verwaltungsräume all-
gemein 

1 Stellplatz für Beschäftigte je 40 
m² Nutzungsfläche* NUF1, hier-
von 20 % für Besucher 

1 Abstellplatz je 40 m² Nutzungs-
fläche* NUF1 

2.2 Räume mit erheblichem Besu-
cherverkehr (Schalter-, Abferti-
gungs- oder Beratungsräume, 
Arztpraxen und dergl.) 

1 Stellplatz für Besucher je 30 
m² Nutzungsfläche* NUF1, hier-
von 25 % für Beschäftigte; je-
doch mindestens 3 Stellplätze 

1,5 Abstellplätze je 30 m² Nut-
zungsfläche* NUF1 

    

3. Verkaufsstätten   

3.1.1 Läden 1 Stellplatz für Kunden je 40 m² 
Verkaufsfläche für den Kunden-
verkehr**, hiervon 25 % für Be-
schäftigte; jedoch mindestens 2 
Stellplätze je Laden 

1 Abstellplatz je 40 m² Verkaufs-
fläche für den Kundenverkehr**, 
zzgl. 0,5 Abstellplätze für Las-
tenräder je 40 m² Verkaufsfläche 
für den Kundenverkehr** 

3.1.2 Imbisshütten und stationäre Ver-
kaufswagen 

1 Stellplatz für Kunden je Hütte 
bzw. Verkaufswagen 

2 Abstellplätze je Hütte bzw. 
Verkaufswagen 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser 
(einschließlich Einkaufszentren, 
großflächigen Einzelhandelsbe-
trieben) 

1 Stellplatz für Kunden je 40 m² 
Verkaufsfläche für den Kunden-
verkehr**, hiervon 25 % für Be-
schäftigte 

1 Abstellplatz je 40 m² Verkaufs-
fläche für den Kundenverkehr**, 
zzgl. 0,5 Abstellplätze für Las-
tenräder je 40 m² Verkaufsfläche 
für den Kundenverkehr** 

    

4. Versammlungsstätten (außer 
Sportstätten), Kirchen 

  

4.1 Versammlungsstätten von 
überörtlicher Bedeutung (z.B. 
Theater, Konzerthäuser, Mehr-
zweckhallen) 

1 Stellplatz für Besucher je 5 
Sitzplätze, hiervon 10 % für Be-
schäftigte 

1 Abstellplatz je 5 Besucher bzw. 
Sitzplätze 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten 
(z.B. Lichtspieltheater, Schulau-
len, Vortragssäle) 

1 Stellplatz für Besucher je 10 
Sitzplätze, hiervon 10 % für Be-
schäftigte 

2 Abstellplätze je 10 Besucher 
bzw. Sitzplätze 

4.3 Kirchen 1 Stellplatz für Besucher je 30 
Sitzplätze, hiervon 10 % für Be-
schäftigte 

3 Abstellplätze je 30 Besucher 
bzw. Sitzplätze 

    

5. Sportstätten   

5.1 Sportplätze ohne Besucher-
plätze (z.B. Trainingsplätze) 

1 Stellplatz für Besucher je 400 
m² Sportfläche* 

1 Abstellplatz je 400 m² Sportflä-
che* 

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit 
Besucherplätzen 

1 Stellplatz für Besucher je 400 
m² Sportfläche*, zzgl. 1 Stellplatz 
für Besucher je 15 Besucher-
plätze 

1 Abstellplatz je 400 m² Sportflä-
che*; zzgl. 3 Abstellplätze je 15 
Besucherplätze, zzgl. 0,15 Ab-
stellplätze für Lastenräder je 15 
Besucherplätze 

5.3 Turn- und Sporthallen ohne Be-
sucherplätze 

1 Stellplatz für Besucher je 100 
m² Hallenfläche* 

1 Abstellplatz je 100 m² Hallen-
fläche* 

5.4 Turn- und Sporthallen mit Besu-
cherplätzen 

1 Stellplatz für Besucher je 100 
m² Hallenfläche*, zzgl. 1 Stell-
platz für Besucher je 15 Besu-
cherplätze 

1 Abstellplatz je 100 m² Hallen-
fläche*; zzgl. 3 Abstellplätze je 
15 Besucherplätze, zzgl. 0,15 
Abstellplätze für Lastenräder je 
15 Besucherplätze 
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5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz für Besucher je 300 
m² Grundstücksfläche* 

3 Abstellplätze je 300 m² Grund-
stücksfläche*; zzgl. 0,1 Abstell-
plätze für Lastenräder je 300 m² 
Grundstücksfläche* 

5.6 Hallenbäder ohne Besucher-
plätze 

1 Stellplatz für Besucher je 10 
Kleiderablagen 

2 Abstellplätze je 10 Kleiderabla-
gen; zzgl. 0,1 Abstellplätze für 
Lastenräder je 10 Kleiderabla-
gen 

5.7 Hallenbäder mit Besucherplät-
zen 

1 Stellplatz für Besucher je 10 
Kleiderablagen; zzgl. 1 Stellplatz 
für Besucher je 15 Besucher-
plätze 

2 Abstellplätze je 10 Kleiderabla-
gen; zzgl. 0,1 Abstellplätze für 
Lastenräder je 10 Kleiderabla-
gen; zzgl. 3 Abstellplätze je 15 
Besucherplätze, zzgl. 0,15 Ab-
stellplätze für Lastenräder je 15 
Besucherplätze 

5.8 Tennisplätze, Squashanlagen 
o.ä. ohne Besucherplätze 

1 Stellplatz für Besucher je 
Spielfeld 

2 Abstellplätze je Spielfeld 

5.9 Tennisplätze, Squashanlagen 
o.ä. mit Besucherplätzen 

1 Stellplatz für Besucher je 
Spielfeld; zzgl. 1 Stellplatz je 15 
Besucherplätze 

2 Abstellplätze je Spielfeld; zzgl. 
3 Abstellplätze je 15 Besucher-
plätze 

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze für Besucher je Mi-
nigolfanlage 

18 Abstellplätze je Minigolfan-
lage 

5.11 Kegel- und Bowlingbahnen 2 Stellplätze für Besucher je 
Bahn 

4 Abstellplätze je Bahn 

5.12 Bootshäuser und Bootsliege-
plätze 

1 Stellplatz je 5 Boote 2 Stellplätze je 5 Boote 

5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz für Kunden je 40 m² 
Sportfläche* 

1 Abstellplatz je 40 m² Sportflä-
che* 

    

6. Gaststätten und Beherber-
gungsbetriebe 

  

6.1.1 Gaststätten 1 Stellplatz für Besucher je 15 
m² Gastfläche****, hiervon 25 % 
für Beschäftigte 

1 Abstellplatz je 15 m² Gastflä-
che****; zzgl. 0,1 Abstellplätze 
für Lastenräder je 15 m² Gastflä-
che**** 

6.1.2 Freischankflächen 1 Stellplatz für Besucher je 30 
m² Gastfläche**** 

2 Abstellplätze je 30 m² Gastflä-
che****; zzgl. 0,2 Abstellplätze 
für Lastenräder je 30 m² Gastflä-
che**** 

6.2 Spiel- und Automatenhallen, Bil-
lard-Salons, sonst. Vergnü-
gungsstätten 

1 Stellplatz für Besucher je 20 
m² Nutzungsfläche* NUF 1, hier-
von 10 % für Beschäftigte; min-
destens 3 Stellplätze für Besu-
cher 

2 Abstellplätze je 20 m² Nut-
zungsfläche* NUF 1, jedoch min-
destens 6 Abstellplätze 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime 
und andere Beherbergungsbe-
triebe 

1 Stellplatz für Besucher je 6 
Betten, hiervon 25 % für Be-
schäftigte; bei Restaurationsbe-
trieb Zuschlag nach den Nrn. 
6.1.1, 6.1.2 oder 6.2 

0,75 Abstellplätze je 6 Betten; 
bei Restaurationsbetrieb Zu-
schlag nach den Nrn. 6.1.1, 
6.1.2 oder 6.2 

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz für Besucher je 15 
Betten, hiervon 25 % für Be-
schäftigte 

1 Abstellplatz je 15 Betten 
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7. Krankenanstalten   

7.1 Krankenanstalten von überörtli-
cher Bedeutung 

1 Stellplatz für Besucher je 4 
Betten, hiervon 40 % für Be-
schäftigte 

0,5 Abstellplätze je 4 Betten 

7.2 Krankenanstalten von örtlicher 
Bedeutung 

1 Stellplatz für Besucher je 6 
Betten, hiervon 40 % für Be-
schäftigte 

1 Abstellplatz je 6 Betten 

7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstal-
ten für langfristig Kranke 

1 Stellplatz für Beschäftigte je 4 
Betten, hiervon 25 % für Besu-
cher 

0,5 Abstellplätze je 4 Betten 

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz für Besucher je 30 
m² Nutzungsfläche* NUF 1, hier-
von 25 % für Beschäftigte; min-
destens 3 Stellplätze  

1 Abstellplatz je 30 m² Nutzungs-
fläche* NUF 1 

    

8. Schulen, Einrichtungen der 
Jugendförderung 

  

8.1 Schulen, Berufsschulen, Berufs-
fachschulen 

1 Stellplatz für Beschäftigte je 
Klasse, hiervon 10 % für Besu-
cher; zzgl. 1 Stellplatz für Besu-
cher je 10 Schüler über 18 Jahre 

5 Abstellplätze je Klasse; zzgl. 
10 Abstellplätze je Klasse bei 
weiterführenden Schulen 

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz für Besucher je 10 
Studierende 

2 Abstellplätze je 10 Studierende 

8.3 Tageseinrichtungen für mehr als 
12 Kinder 

1 Stellplatz für Beschäftigte je 30 
Kinder, mindestens 2 Stellplätze 

6 Abstellplätze je 30 Kinder; 
zzgl. 0,5 Abstellplätze für Las-
tenfahrräder je 30 Kinder 

8.4 Tageseinrichtungen bis zu 12 
Kinder 

1 Stellplatz für Beschäftigte 2 Abstellplätze; zzgl. 1 Abstell-
platz für Lastenfahrräder 

8.5 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz für Beschäftigte je 15 
Besucherplätze 

2 Abstellplätze je 15 Besucher-
plätze 

8.6 Berufsbildungswerke, Ausbil-
dungswerkstätten und dergl. 

1 Stellplatz für Beschäftigte je 10 
Auszubildende 

2 Abstellplätze je 10 Auszubil-
dende 

    

9. Gewerbliche Anlagen   

9.1 Handwerks- und Industriebe-
triebe 

1 Stellplatz für Beschäftigte je 80 
m² Nutzungsfläche* NUF 1 oder 
je 3 Beschäftigte, hiervon 10 % 
für Besucher 

1 Abstellplatz je 80 m² Nutzungs-
fläche* NUF 1 

9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstel-
lungs-, Verkaufsplätze 

1 Stellplatz für Beschäftigte je 
150 m² Nutzungsfläche* NUF 1 
oder je 3 Beschäftigte 

1 Abstellplatz je 150 m² Nut-
zungsfläche* NUF 1 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stellplätze für Kunden je War-
tungs- oder Reparaturstand 

1 Abstellplatz je Wartungs- oder 
Reparaturstand 

9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über 
Tankstellenbedarf hinaus: Zu-
schlag nach Nr. 3.1.1 (ohne Be-
sucheranteil) 

- 
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9.5 Automatische Kfz-Waschanla-
gen 

5 Stellplätze für Kunden je 
Waschanlage 

1 Abstellplatz je Waschanlage 

    

10. Verschiedenes   

10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz für Besucher je 5 
Kleingärten 

5 Abstellplätze je 5 Kleingärten; 
zzgl. 0,5 Abstellplätze für Las-
tenräder je 5 Kleingärten 

10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz für Besucher je 1.500 
m² Grundstücksfläche*, jedoch 
mindestens 10 Stellplätze für Be-
sucher 

2 Abstellplätze je 1.500 m² 
Grundstücksfläche*, jedoch min-
destens 10 Abstellplätze 

 
 
* Wohnfläche gemäß Wohnflächenverordnung WoFlV; alle übrigen Flächenangaben beziehen sich auf die Flä-
chen gemäß DIN 277:2021 
 
** Verkaufsfläche ist die Fläche, auf der der Verkauf stattfindet. Es ist auszugehen von den Innenmaßen des Ge-
bäudes und den Flächen, die für den Verkauf von Waren bestimmt sind, einschließlich der Gänge, Treppen, Kas-
senzonen, Eingangsbereiche, Standflächen für Einrichtungsgegenstände, wie Tresen, Kassen, Regale und 
Schränke, auch Einbauschränke, Schaufenster und Freiflächen. Einbezogen in die Verkaufsfläche ist auch der 
Bereich nach der Kassenzone, in dem Waren eingepackt und Nacharbeitungsarbeiten getroffen werden können 
sowie ein Windfang; ebenso die dem Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes unmittelbar zugeordnete über-
dachte Abstellfläche für Einkaufswagen.  
Dieser Verkaufsflächenbegriff gilt auch bei sog. integrierter Lagerhaltung, bei der - meist unter Verzicht auf ge-
sonderte Lagerflächen - die Waren verkauft und durch externe, laufende Belieferung ergänzt werden. Anders ist 
dies bei solchen Fällen, die ausschließlich die Funktion eines Lagers haben; sie werden nicht mitgerechnet.  
Bei Baumärkten werden die überdachte Freifläche zu 50 % und die sonstige Freifläche zu 25 % als Verkaufsflä-
che berücksichtigt.  
Bei Fertigungsbetrieben mit Direktverkauf an Endverbraucher ist der normalen Verkaufsfläche die vom Kaufinte-
ressenten betretbare, hauptsächlich für Produktionszwecke bestimmte Fläche im Umfang von 25 % hinzuzurech-
nen. 
 
*** Ausstellungsfläche ist die Fläche, auf der die für den Verkauf bestimmten Waren oder Fahrzeuge ausgestellt 
oder abgestellt werden und die vom Kunden betreten werden können. Einbezogen in die Ausstellungsfläche ist 
auch die zur Erschließung dieser dienende Verkehrsfläche. 
 
**** Freischankfläche, soweit größer als die anzurechnende zugehörige Nutzungsfläche* des Gastraumes. 
 
 
 
 
 


